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2* In don 70er Jahren dominierte ira Uht erauehusgöber ei eh die 
Bek&infung von kriminellen Morus chenhändlerbeufden, deren 
Angriffe der DDE großen politischen und Ökonomie dien Scha* 
den zufügten* Diese kriminellen Menschenkändl Abandon 
wurden vielfach von staatlichen Stellen der BRD und aus 
Berlin (West) geduldet und aktiv unterstützt* Daraus er- 
wuchsen hohe ßicherheitspolitisohe Anforderungen* Die 
staatsfeindlichen Aktivitäten der teirainsllen HenscheaMnd- 
lorbaad©» fanden zu der Seit der Schaffung des Europäischen 
Vertragswertes und der diplomatischen Anerkennung der DDE 
durch die meisten imperialistischen Staaton statt*
Aus diesem Grund sah man sich im Untersuohungsbereieli viel
fach su Einschränkungen der Vertoidigorrechte, wie es ira 
§ 64 (3) StPO geregelt ist, geswungen*
Aufgrund von Modifizierungen des gegnerischen Vorgehens 
gegen die DDE und der stetigen höher ent Wicklung des sozia
listischen Dochts wurde ah Mitte der 70er Jahre mehr und 
mehr auf Bedingungen heia Verkehr des Verteidigers mit 
dem Beschuldigten verzichtet*

3* Seit Beginn der 30 ©r Jahre stellen sich die sieherheits- 
politischen Erfordernisse im hntersuchungsbereich so dar, 
daß im wesentlichen bis in die Gegenwart auf die Beschrän
kung der Vertoidigerreohte mittels Auferlegung von Be
dingungen versiebtet werden kann*
Die Praxis im Dhtersuchungsbereich bei der fahl dos Ver
teidigers durch den Verhafteten oder vorläufig Eestge- 
aoramenen* heim Verkehr des Verteidigers mit dem verhafte
ten Beschuldigten, bei der Akteneiasicht des Verteidigers 
im Ermittlungsverfahren sowie beim Postverkehr zwischen 
Verteidiger und verhafteten Beschuldigten entspricht 
aicliorheitspolitiachen Gegebenheiten und bietet vielfäl
tige offensive Eutsungsmöglichkeiten, wie Beispiel© be
legen* Es bestehen allerdings auch Reserven der Vertei
diger bei der Wahrnahrae der ihnen anstehenden Rechte*


